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I N H A LT

20.
Gemeinde-Haushaltsverordnung 2001

Aufgrund des § 113 Abs. 2 der Tiroler Gemeindeord-
nung 2001, LGBl. Nr. 36, wird verordnet:

1 .  A b s c h n i t t
Finanzwesen

§ 1
Führung der Finanzverwaltung

(1) Der Bürgermeister hat der Finanzverwaltung (Kas-
sen und Buchhaltung) jenes fachlich qualifizierte Perso-
nal zuzuweisen, das zur rechtzeitigen und sachgemäßen
Besorgung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Geba-
rungssicherheit erforderlich ist. Er hat weiters für die ent-
sprechende Aus- und Weiterbildung des Finanzverwal-
ters und der übrigen Bediensteten der Finanzverwaltung
sowie für die Bereitstellung der notwendigen sachlichen
Ausstattung zu sorgen.

(2) Der Finanzverwalter ist der unmittelbare Vorge-
setzte der in der Finanzverwaltung verwendeten Bediens-
teten. Er hat die Aufgaben, die er nicht selbst besorgt, auf
die Bediensteten aufzuteilen und für die rechtzeitige und
sachgemäße Erledigung nach den Grundsätzen der Ge-
setzmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit, der Wirtschaftlich-
keit und der Sparsamkeit zu sorgen. Dem Finanzverwal-
ter obliegt weiters die gebarungsmäßige Aufsicht über die

nach § 103 Abs. 2 erster Satz TGO eingerichteten Dienst-
stellen.

(3) Die Buchhaltungs- und Kassengeschäfte sind mög-
lichst von verschiedenen Bediensteten wahrzunehmen.

(4) Dem mit der Durchführung von Zahlungen be-
auftragten Bediensteten (Kassier) darf keine Anord-
nungsbefugnis übertragen werden.

(5) Bei jedem Wechsel in der Person des Kassiers ist
eine Kassenprüfung nach den §§ 19 und 20 vorzunehmen,
die jeweilige Kasse ordnungsgemäß dem neuen Kassier
zu übergeben und darüber eine Niederschrift in drei-
facher Ausfertigung aufzunehmen. Je eine Ausfertigung
ist dem früheren und dem neuen Kassier zu übergeben,
die dritte Ausfertigung verbleibt der Gemeinde. 

(6) Unregelmäßigkeiten, die der Finanzverwalter
nicht abzustellen vermag, sind unverzüglich dem Bür-
germeister mitzuteilen.

§ 2
Aufgaben der Finanzverwaltung

Die Aufgaben der Finanzverwaltung sind insbeson-
dere:

a) die Einhebung der Einnahmen und die Leistung der
Ausgaben der Gemeinde sowie die Einziehung fälliger
Zahlungen einschließlich des Mahnwesens;

Die Gemeinde-Haushaltsverordnung 2001 ist durch die Verordnung der Landesregierung vom 10. April 2007,
LGBl. Nr. 22, geändert worden. Die Änderung ist mit Ablauf des 24. April 2007 in Kraft getreten.

Die Gemeinde-Haushaltsverordnung wird in der Folge in ihrer geltenden Fassung wiedergegeben:

Verordnung der Landesregierung vom 23. Oktober 2001 
über die Führung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Gemeinden 

und Gemeindeverbände (Gemeinde-Haushaltsverordnung 2001 – GHV), 
LGBl. Nr. 99/2001 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 22/2007
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b) die Verwaltung und Verwahrung der Kassenbe-
stände, Sparbücher, Wertpapiere und der sonstigen siche-
rungsbedürftigen Sachen,

c) die Eintragung in die Kassen- und Rechnungsbücher
(Buchungen), die Besorgung aller übrigen mit den Bu-
chungen zusammenhängenden Geschäfte und die Er-
stellung der entsprechenden Abschlüsse,

d) die Verwahrung der Kassen- und Rechnungsbücher
(Bücher) sowie das Sammeln, Ordnen und Verwahren der
Belege,

e) die Mithilfe bei der Erstellung des Entwurfes des
Voranschlages und des Rechnungsabschlusses,

f) die laufende Überwachung der Einhaltung des Vor-
anschlages,

g) die Anweisungskontrolle vor der Leistung von Aus-
gaben dahingehend, dass die anweisenden Stellen die
Gebarungs- und Haushaltsvorschriften einhalten und die
ihnen erteilte Ermächtigung nicht überschreiten, und

h) die interne Kassenprüfung, das ist die Nachprüfung
der Geld-, Wertpapier- und Sachengebarung aufgrund der
Belege über die eingehobenen Einnahmen und die geleis-
teten Ausgaben. Sie hat die Prüfung der formalen Be-
schaffenheit, der rechnerischen Richtigkeit, der Voll-
ständigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Belege zu
umfassen.

§ 3
Auszahlungs- und Einzahlungsanordnung

(1) Jede Auszahlungs- und Einzahlungsanordnung hat
zu enthalten:

a) das Haushaltsjahr,
b) die Anordnung zur Leistung oder Annahme einer

Zahlung,
c) den Betrag in Ziffern,
d) den Namen des Empfängers oder des Einzahlers,
e) den Verwendungszweck und den Zahlungsgrund,

sofern diese nicht aus den beigelegten Belegen, Rech-
nungen usw. hervorgehen, 

f) die Haushaltsstelle, bei der die Zahlung zu verbu-
chen ist, erforderlichenfalls den Umsatzsteuerbetrag
oder Umsatzsteuersatz (Code),

g) den Fälligkeitszeitpunkt,
h) die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen

Richtigkeit,
i) den Hinweis auf die budgetmäßige Bedeckung, er-

forderlichenfalls den Hinweis auf einen Beschluss nach
§ 95 Abs. 4 TGO,

j) das Datum der Ausstellung der Zahlungsanordnung,
k) die eigenhändige Unterschrift des Anordnungsbe-

fugten mit vollem Namenszug oder eine elektronische
Fertigung nach § 105 Abs. 2 TGO.

(2) Erfordert die Leistung einer Zahlung einen Be-
schluss eines Kollegialorganes der Gemeinde, so ist die-
ser in der Zahlungsanordnung mit dem Datum anzu-
führen.

(3) Eine Zahlungsanordnung kann in Form eines
Stempelaufdruckes am Beleg ergehen, wenn dieser die
Grundlage für die Zahlungsanordnung bildet.

(4) Sammelanordnungen dürfen nur bei mehreren
gleichartigen Zahlungen ergehen. Daueraufträge dürfen
nur bei periodisch wiederkehrenden gleich hohen Beträ-
gen angeordnet werden.

§ 4
Durchführungsauftrag bei Gehalts- 

und Entgeltansprüchen

Der Bürgermeister oder ein von ihm schriftlich Be-
vollmächtigter hat bei Gehalts- und Entgeltansprüchen
neben der monatlichen Zahlungsanordnung einen allge-
meinen Durchführungsauftrag zu erteilen, der auf der je-
weiligen Urkunde (Dienstvertrag, Nachtrag zum Dienst-
vertrag, Anstellungs-, Beförderungs- Überstellungsde-
kret, Gewährung oder Änderung von Zulagen usw.) an-
zubringen oder dieser anzuschließen ist. Nach dem Er-
löschen derartiger Ansprüche ist der Durchführungsauf-
trag schriftlich zu widerrufen. Der mit der Durchführung
dieser Aufträge betraute Bedienstete hat deren Erledi-
gung durch seine Unterschrift zu bestätigen. Der Durch-
führungsauftrag und dessen Widerruf sind dem Perso-
nalakt beizulegen.

§ 5
Allgemeiner Zahlungsverkehr

(1) Der Zahlungsverkehr ist nach Möglichkeit bar-
geldlos abzuwickeln. Bargeldgeschäfte sind auf das uner-
lässliche Maß zu beschränken.

(2) Der Bargeldbestand der Kassen ist möglichst nied-
rig zu halten und soll die Höhe der in den folgenden Tagen
zu leistenden Barauszahlungen nicht übersteigen. Das
nicht benötigte Bargeld ist auf ein Bankkonto der Ge-
meinde einzuzahlen.

(3) Der Kassier hat über die Bargeldgeschäfte eigene
Aufzeichnungen (Kassenberichte) zu führen und den
Kassenbestand täglich festzuhalten. Der Kassenbericht
hat jedenfalls folgende Rubriken zu enthalten: laufende
Nummer, Datum, Name des Einzahlers oder Empfän-
gers, Betrag „Einzahlung“, Betrag „Auszahlung“ und
Belegnummer.

(4) Zahlungen, die über ein Bankkonto der Gemeinde
geleistet werden, sind mittels einer Durchschrift des Ein-
oder Auszahlungsbeleges oder durch Protokolle der
Datenübertragung (Sendeprotokoll, Nachweisliste, Da-
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tenträger-Überweisungsliste usw.) und durch einen vom
Kreditinstitut (Bank) erstellten Kontoauszug nachzu-
weisen. Werden bei Einzahlungen von den Banken Sam-
melüberweisungen oder Umsatzlisten zur Verfügung
gestellt, so hat die Gemeinde von der Bank die Einzelbe-
lege anzufordern.

(5) Die Kontoauszüge sind gesondert abzulegen und
dürfen nicht den Belegen angeschlossen werden. Bei Sam-
melüberweisungen ist dem Kontoauszug ein Nachweis
über die einzelnen Posten (Zählstreifen, EDV-Ausdruck
usw.) anzuschließen. Nach Durchführung der Buchun-
gen sind die Belegnummern auf dem betreffenden Konto-
auszug anzuführen.

(6) Verwendete Scheckhefte sind sicher zu verwahren.
Über ausgestellte Schecks sind Verwendungsnachweise
zu führen.

(7) Der Gemeinde übergebene oder übersandte Schecks
sind in einem Schecküberwachungsbuch zu dokumen-
tieren. Das Schecküberwachungsbuch hat die laufende
Nummer, den Tag der Annahme des Schecks, den Namen
des Einzahlers, die Nummer des Schecks und den Betrag
zu enthalten.

(8) Wechsel dürfen nicht angenommen werden.
(9) Irrtümlich einer Kasse zugegangene Einzahlungen

sind als Verwahrgelder zu behandeln und unverzüglich
dem Empfangsberechtigten weiterzuleiten.

§ 6
Zeichnungsbefugnis im 

bargeldlosen Zahlungsverkehr

(1) Der Bürgermeister hat nach Möglichkeit mindes-
tens zwei Bediensteten der Finanzverwaltung die Befug-
nis zur bankmäßigen Zeichnung zu erteilen. Die Zeich-
nungsbefugnis ist jeweils durch zwei Bedienstete ge-
meinsam (Kollektivzeichnung) auszuüben. Besteht die
Finanzverwaltung nur aus einer Person, so hat der Bür-
germeister die Zeichnungsbefugnis einem weiteren Ge-
meindebediensteten zu erteilen, ist auch dies nicht mög-
lich, so hat er die Zeichnungsbefugnis selbst wahrzu-
nehmen.

(2) Der Bürgermeister hat die Namen der zeich-
nungsbefugten Personen samt einer Unterschriften-
probe in ein Verzeichnis aufzunehmen. Darin sind auch
die Namen jener Personen anzuführen, denen jeweils die
Kollektivzeichnung zukommt.

(3) Der Bürgermeister hat mit allen Banken, bei denen
die Gemeinde Girokonten unterhält, nachweislich zu
vereinbaren, dass Zahlungen zu Lasten dieser Konten nur
aufgrund einer Kollektivzeichnung nach Abs. 1 geleistet
werden dürfen. Der Bank sind die Namen der jeweils kol-

lektiv Zeichnungsberechtigten und die Unterschriften-
proben zu übermitteln.

§ 7
Elektronischer 

Zahlungsverkehr

(1) Im elektronischen Zahlungsverkehr (Datenträger,
Telebanking usw.)

a) ist der Zahlungsvorgang mit der Vergabe von Trans-
aktionsnummern (TAN-Code) auszulösen;

b) sind die Transaktionsnummern getrennt von den
kollektiv Zeichnungsberechtigten zu vergeben;

c) ist vorzusorgen, dass den Zeichnungsberechtigten
die Liste der Transaktionsnummern von den Banken per-
sönlich und unter Verschluss übermittelt wird;

d) muss die Liste der Transaktionsnummern von den
Zeichnungsberechtigten gesichert aufbewahrt werden;

e) haben die Zeichnungsberechtigten die Weitergabe
ihrer Transaktionsnummern und die ordnungsgemäße
Durchführung laut Überweisungsvorschlag mit ihrer
Unterschrift auf dem Durchführungsprotokoll zu bestä-
tigen (Kollektivzeichnung)und

f) haben die Zeichnungsberechtigten sofort die Sperre
der betroffenen Transaktionsnummern zu veranlassen
und eine neue Liste von Transaktionsnummern anzufor-
dern, wenn der Verdacht besteht, dass unbefugte Perso-
nen Kenntnis von den Transaktionsnummern erlangt
haben.

(2) Über das Inkasso mit bargeldlosen Zahlungsmit-
teln (Bankomat, Kreditkarte usw.) sind laufend über-
prüfbare Aufzeichnungen zu führen.

(3) Jeder Zahlungsvorgang muss durch das Anbringen
von entsprechenden Vermerken von der Buchung über
den Beleg bis zum Kontoauszug und auch in umgekehr-
ter Reihenfolge klar und eindeutig nachvollziehbar sein.

§ 8
Einzahlungs- und 

Auszahlungsbestätigung 
(Quittung) im baren Zahlungsverkehr

(1) Bedienstete, die mit der Einhebung von Barzah-
lungen betraut sind, haben dem Einzahler über jede Bar-
einzahlung eine Einzahlungsbestätigung auszustellen.
Hiefür sind fortlaufend nummerierte Quittungen (im
Original mit zwei Durchschriften) zu verwenden. Soweit
in den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist, ist das
Original dem Einzahler zu übergeben, die erste Durch-
schrift dient als Beleg für die Buchhaltung und die zweite
Durchschrift hat im Block zu verbleiben. Über die Ver-
wendung der Quittungsblöcke ist ein Verzeichnis zu
führen.
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(2) Elektronisch erstellte Einzahlungsbestätigungen
dürfen nur dann verwendet werden, wenn der IT-Dienst-
leister bestätigt hat, dass die verwendete Software den
gleichen Sicherheitsstandard wie die Quittungsblöcke
aufweist.

(3) Bei Beträgen bis zu 10,– Euro im Einzelfall genügt
eine listenmäßige Erfassung. Dabei sind der Name des
Einzahlers, der eingezahlte Betrag, der Zahlungsgrund
und das Datum festzuhalten. Auf Verlangen ist dem Ein-
zahler jedoch auch in diesen Fällen eine Quittung auszu-
stellen.

(4) Jede Barauszahlung und jeder Barscheck darf nur
aufgrund einer Auszahlungsbestätigung geleistet bzw.
ausgestellt werden. Die Auszahlungsbestätigung kann
von den Kassen vorbereitet werden. Sie hat den Betrag,
den Zahlungsgrund, das Datum der Auszahlung und die
eigenhändige Unterschrift des Empfängers zu enthalten.
Bei Ausfolgung eines Barschecks ist überdies die Scheck-
nummer festzuhalten. Die Bestätigung der Auszahlung
kann auch auf der Zahlungsanordnung oder dem Beleg
(Rechnung) erfolgen. In diesen Fällen genügen die Worte
„Betrag erhalten“, das Datum der Auszahlung und die
eigenhändige Unterschrift des Empfängers.

§ 9
Verwendung von Registrierkassen

(1) Bei der Verwendung von Registrierkassen hat der
Bürgermeister oder ein von ihm Bevollmächtigter dem
Kassier die Schlüssel zu übergeben und darüber eine
Niederschrift aufzunehmen. In der Niederschrift ist auch
eine allenfalls vorhandene Kennzeichnung (Prägung) der
Schlüssel und die mit dem Schlüssel verbundene Berech-
tigung zu dokumentieren.

(2) Sofern das System der Registrierkasse dies nicht
vorsieht, ist zu Tagesbeginn der Anfangsbestand an Bar-
geld einzugeben. Der Kassen-Ist-Bestand ist mit dem
Kassen-Soll-Bestand laufend abzustimmen. Je nach An-
zahl und Höhe der Umsätze ist regelmäßig, mindestens
aber monatlich, ein Kassenabschluss zu erstellen. Wird
die Registrierkasse als Nebenkasse geführt, so ist das für
die nächsten Tage nicht benötigte Bargeld der Hauptkasse
abzuführen. Der Kassenabschlussbericht dient als Bu-
chungsgrundlage und ist mit den nummerierten Bons zur
Belegsammlung zu nehmen.

(3) Die lückenlose zeitgeordnete Erfassung der Ge-
schäftsfälle hat über eine Journalrolle zu erfolgen. Volle
Rollen sind außen so zu beschriften, dass der Buchungs-
zeitraum und die Bonnummern ersichtlich sind. Sie sind
weiters zeitfolgerichtig zu archivieren. 

§ 10
Geldverwaltung für Heimbewohner

Bedienstete, die für Bewohner von Alten-, Wohn- oder
Pflegeheimen Geldgeschäfte erledigen, haben darüber
nachprüfbare Aufzeichnungen zu führen. Für die Ab-
wicklung der Geldbewegungen ist eine Nebenkasse ein-
zurichten. 

2 .  A b s c h n i t t
Buchführung

§ 11
Bücher, Hilfsaufzeichnungen

Die zeitgeordneten Buchungen sind im Journal, die
sachgeordneten Buchungen sind in den Sachkonten vor-
zunehmen. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit können
weitere Hilfsaufzeichnungen (Abgabenbuchhaltung,
Lieferantenbuchhaltung usw.) geführt werden.

§ 12
Journal

Das Journal hat mindestens das Buchungsdatum, die
Haushaltsstelle (Haushaltshinweis, Ansatz, Post), die
innerhalb des Belegkreises laufende Nummer des Bele-
ges (Belegnummer), den Namen des Einzahlers oder
Empfängers, den Grund der Ein- oder Auszahlung, den
Umsatzsteuerprozentsatz (Code), die Umsatzsteuer, die
Einnahmen (Soll, Ist) und Ausgaben (Soll, Ist) sowie die
fortlaufende Nummer, unter der die zeitfolgemäßige
Buchung erfolgt ist (Buchungsnummer), zu enthalten.
Die Einnahmen und Ausgaben sind deutlich voneinander
getrennt, möglichst in eigenen Spalten, einzutragen. Der
Zahlungsweg (Barzahlung, Bank oder Verrechnung) ist
zu dokumentieren.

§ 13
Tagesabschlussblatt

Die Tagessummen der im Journal verrechneten Ein-
und Auszahlungen sind in die fortlaufend nummerierten
Tagesabschlussblätter aufzunehmen. Durch Gegenüber-
stellung der Gesamteinnahmen mit den Gesamtausgaben
ist der buchmäßige Kassenbestand (Kassen-Soll-Bestand)
zu ermitteln. Dieser ist den Salden auf dem Zahlungs-
wegekonto, das die Summen und Salden der über die ein-
zelnen Zahlungswege abgewickelten Gebarungen ent-
hält, und dem tatsächlichen Kassenbestand (Kassen-Ist-
Bestand) gegenüberzustellen. Dabei ist zu ermitteln, in-
wieweit sich der Kassen-Ist-Bestand aus Bargeld, Konto-
guthaben und sonstigen Werten zusammensetzt. Abwei-
chungen zwischen dem Kassen-Soll-Bestand und dem
Kassen-Ist-Bestand sind auf dem Tagesabschlussblatt zu
vermerken.
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§ 14
Sachkonten für die 

voranschlagswirksame Gebarung

(1) Die Haushaltseinnahmen und -ausgaben sind in
der im Voranschlag vorgesehenen Ordnung in die Sach-
konten einzutragen. Für jede Haushaltsstelle ist ein eige-
nes Sachkonto anzulegen. Auf jedem Sachkonto sind die
Haushaltsstelle, deren Benennung, die Höhe des veran-
schlagten Betrages und dessen allfällige Änderung anzu-
führen (Kontokopf).

(2) Das Sachkonto hat insbesondere Spalten für das
Buchungsdatum, die Belegnummer, den Zahlungsweg,
die Buchungsnummer nach dem Journal, den Namen des
Einzahlers oder des Empfängers, den Zahlungsgrund,
den Umsatzsteuerprozentsatz (Code), die Umsatzsteuer,
den anfänglichen Stand, den Vorschreibungsbetrag (Soll)
und den Abstattungsbetrag (Ist) zu enthalten.

§ 15
Sachkonten für die 

voranschlagsunwirksame Gebarung

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der voranschlags-
unwirksamen (durchlaufenden) Gebarung sind in Kon-
ten für Verwahrgelder und Vorschüsse einzutragen. Diese
haben die namentliche Bezeichnung des Kontoblattes, die
Haushaltsstelle sowie Spalten für die Belegnummer, das
Buchungsdatum, die Buchungsnummer nach dem Jour-
nal, den Namen des Einzahlers oder des Empfängers, den
Zahlungsgrund und den Betrag zu enthalten. Die Ein-
nahmen und Ausgaben können entweder auf einem
Kontoblatt in verschiedenen Spalten nebeneinander oder
auf je einem Einnahmen- und einem Ausgabenkonto ver-
bucht werden.

(2) Die beim Abschluss des Haushaltsjahres noch
nicht erledigten Verwahrgelder und Vorschüsse sind ein-
zeln nach den Jahren ihrer Entstehung auszuweisen.

§ 16
Führung von Aufzeichnungen

(1) Eintragungen in die Aufzeichnungen sind deutlich
lesbar, vollständig, richtig, rechtzeitig und geordnet vor-
zunehmen. Hiefür sind weiters schwer entfernbare
Schreibmittel zu verwenden.

(2) Bei der Änderung von Eintragungen muss der ur-
sprüngliche Inhalt weiterhin erkennbar bleiben. Änderun-
gen sind durch Beifügen des Namenszeichens (Paraphe)
der ändernden Person und des Datums der Änderung,
allenfalls auch der Uhrzeit, zu bestätigen.

(3) Absetzungsbuchungen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein.

(4) Bei der Verwendung von Abkürzungen muss der
Inhalt des Buchungstextes weiterhin allgemein verständ-
lich bleiben.

(5) Bei der Eintragung von Zahlungen nach der Zeit-
folge dürfen Zeilen nicht freigelassen und eine Zeile darf
nicht für mehrere Buchungen verwendet werden.

(6) Eintragungen müssen vom Journal zum Beleg,
Sachkonto und Kontoauszug oder Kassenabschlussbe-
richt und in umgekehrter oder beliebiger Reihenfolge
klar, lückenlos, einfach und rasch kontrollierbar sein
(Buchungsnummer, Belegnummer).

(7) Für die Kontrolle sind Journalausdrucke zur Ver-
fügung zu stellen, in denen die Gebarungsfälle analog der
Belegablage geordnet sind (getrennte Belegkreise).

(8) Werden Aufzeichnungen auf losen Blättern ge-
führt, so sind die Blätter seitenweise fortlaufend zu num-
merieren.

(9) Nach einem regelmäßigen Abschluss (Tagesab-
schluss, Monatsabschluss, Jahresabschluss) dürfen Be-
träge in den Spalten der Journale, Sachkonten und Zah-
lungswegekonten nicht mehr geändert werden. Sind Ein-
tragungen zu berichtigen, so ist der Unterschiedsbetrag
durch eine neue Eintragung zu- oder abzusetzen. Bei den
Berichtigungsbuchungen sind wechselseitige Hinweise
anzubringen.

(10) Die Abs. 2 bis 7 und 9 gelten für die Verwendung
von Datenträgern nach § 102 TGO sinngemäß.

§ 17
Belege

(1) Buchungen dürfen nur aufgrund ordnungsgemä-
ßer Belege erfolgen.

(2) Die Belege samt den dazugehörigen Einzahlungs-
und Auszahlungsanordnungen sind möglichst an der glei-
chen Stelle (z. B. an der rechten oberen Ecke) mit Beleg-
nummern zu versehen und danach geordnet in einem
Heftordner abzulegen. Bezieht sich ein Beleg auf meh-
rere Buchungen, so sind darauf die betragsmäßige Auf-
teilung, die entsprechende Haushaltsstelle und die Be-
legnummer zu vermerken.

§ 18
Tages- und Monatsabschluss, 

Jahreskassenabschluss

(1) Nach Beendigung der täglichen Buchungen ist ein
Tagesabschluss, zum Ende des Kalendermonats ein Mo-
natsabschluss und zum Ende des Kalenderjahres ein Jah-
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reskassenabschluss in sinngemäßer Anwendung des § 13
zu erstellen.

(2) Nach der Erstellung des jeweiligen Abschlusses ist
die Übereinstimmung der zeitfolgemäßigen mit den
sachgeordneten Buchungen zu überprüfen. Abweichun-
gen aus der Gegenüberstellung des Kassen-Ist-Bestandes
mit dem Kassen-Soll-Bestand sind unverzüglich zu klä-
ren, Fehlbeträge sind zu ersetzen und Kassenüberschüsse
sind bis zur Klärung als Verwahrgelder zu behandeln. Ist
der Grund für den Kassenüberschuss innerhalb eines Mo-
nats nicht geklärt, so ist dieser zugunsten des ordent-
lichen Haushaltes zu vereinnahmen.

(3) Der Kassier und die sonst an den Abschlüssen be-
teiligten Bediensteten haben deren Richtigkeit auf dem
Abschlussblatt durch ihre Unterschrift zu bestätigen.
Der Monatsabschluss ist dem Bürgermeister zur Unter-
fertigung vorzulegen.

(4) Vermag der Finanzverwalter Unregelmäßigkeiten
des Monatsabschlusses nicht ausreichend aufzuklären, so
hat der Bürgermeister unverzüglich die Überprüfung der
Kassengebarung durch den Überprüfungsausschuss zu
veranlassen.

(5) Nach Buchung aller auf den Kontoauszügen bis
zum 31. Dezember aufscheinenden Zahlungen und der
bis zum 31. Dezember in den Barkassen erfolgten Geld-
bewegungen ist der Jahreskassenabschluss zu erstellen.
Im Jahreskassenabschluss müssen die Bankbestände mit
den Kontoauszügen vom 31. Dezember und die Bargeld-
bestände mit jenen zum 31. Dezember übereinstimmen.
Der Jahreskassenabschluss bildet die Grundlage für den
Rechnungsabschluss.

3 .  A b s c h n i t t
Kassenprüfung 

durch den Überprüfungsausschuss

§ 19
Kassenbestandsaufnahme

(1) Die Kassenprüfung hat mit der Feststellung des
Kassen-Ist-Bestand zu beginnen. Hiezu hat der Kassier
den Prüforganen des Überprüfungsausschusses und al-
lenfalls dem neuen Kassier das Bargeld vorzuzählen und
den Stand der Geldkonten bei den Banken durch Vorla-
ge der entsprechenden Kontoauszüge nachzuweisen. Der
Kassen-Ist-Bestand ist getrennt nach Bargeld und den
einzelnen Geldkonten in einem Kassenbestandsausweis
darzustellen. Sodann sind die Journale abzuschließen und
unter Zurechnung allfälliger ungebuchter Belege der Kas-
sen-Soll-Bestand zu ermitteln, der im Kassenbestand-

sausweis dem Kassen-Ist-Bestand gegenüberzustellen ist.
Im Falle von Abweichungen gilt § 18 Abs. 2 zweiter und
dritter Satz.

(2) Im Kassenbestandsausweis sind auch die im Kas-
senbestand nicht enthaltenen Geldwertbestände (Rück-
lagen) anzuführen.

(3) Die Prüforgane, der Kassier und allfällige sonst an
der Kassenprüfung beteiligte Personen haben den Kas-
senbestandsausweis zu unterfertigen. Die Bediensteten
der Finanzverwaltung haben weiters die Erklärung zu
unterfertigen, dass

a) die zur Kassenprüfung vorgelegten Buchhaltungs-
unterlagen die gesamte Finanzverwaltung umfassen,

b) alle Ein- und Auszahlungen in die Bücher und Auf-
zeichnungen eingetragen sind,

c) alle kasseneigenen Gelder im Kassenbestandsaus-
weis enthalten sind und 

d) sich im Kassenbestand keine fremden Gelder be-
finden.

(4) Muss der Kassier während des Vorzählens des Bar-
geldes nach Abs. 1 den Raum verlassen, so hat er das Bar-
geld ordnungsgemäß zu verwahren und nach seinem
Wiedereintreffen mit dem Vorzählen von Neuem zu be-
ginnen.

§ 20
Prüfung der Buchungen und Belege

Die Prüforgane haben im Anschluss an die Kassenbe-
standsaufnahme die Buchungen und Belege und die ord-
nungsgemäße Führung der Kassen zu prüfen. Dabei ist
insbesondere auf die Höhe der Einnahmenrückstände
und auf ausständige Vorschreibungen von Steuern und
Gebühren zu achten.

4 .  A b s c h n i t t
Kassensicherheit

§ 21
Kassenraum

(1) Der Kassenraum muss nach Möglichkeit baulich
so gestaltet und eingerichtet sein, dass er ausreichend
Sicherheit vor dem Zutritt Unberechtigter bietet.

(2) Dient der Kassenraum auch dem Parteienverkehr,
so ist er wenigstens durch eine Barriere abzutrennen.

§ 22
Bargeld, Schecks

(1) Bargeld ist möglichst in einem feuer- und ein-
bruchsicheren Tresor, zumindest aber in einer gut ver-
sperrbaren Geldkassette aufzubewahren. Bargeld der
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Gemeinde darf nicht mit jenem von Privatpersonen ver-
mengt oder zusammen aufbewahrt werden.

(2) Abs. 1 gilt für Schecks sinngemäß.

§ 23
Sicherungsbedürftige Sachen

(1) Sicherungsbedürftige Sachen sind Wertsachen, wie
Wertpapiere, Wertzeichen, Wertgegenstände und sonstige
gegen den Zugriff Unberechtigter zu schützende Gegen-
stände, wie Scheckvordrucke, verrechenbare Drucksor-
ten, Gemeindesiegel, hinterlegte, zur Sicherstellung an-
genommene oder beschlagnahmte Gegenstände und
Fundgegenstände.

(2) Zum Nachweis des Bestandes an sicherungsbe-
dürftigen Sachen sind über ihre Annahme und ihre Aus-
folgung entsprechende Aufzeichnungen zu führen.

§ 24
Spareinlagen

Sparurkunden (Sparbücher) über Geldeinlagen der
Gemeinde bei Banken haben auf die Gemeinde zu lauten
(legitimierte Sparbücher), auch wenn der Guthabenstand
weniger als 15.000,– Euro beträgt. § 6 Abs. 3 gilt sinn-
gemäß.

5 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 25
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Personenbezogene Begriffe in dieser Verordnung ha-
ben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind bei
der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils
geschlechtsspezifischen Form zu verwenden.

§ 26
Gemeindeverbände

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für
Gemeindeverbände sinngemäß mit der Maßgabe, dass der
Bürgermeister dem Verbandsobmann entspricht.

§ 27
In-Kraft-Treten, 

Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Tiroler Gemeindekassen- und
Rechnungsordnung – TGKRO, Bote für Tirol Nr. 241/
1994, außer Kraft.

21.
Die Antidiskriminierungsbeauftragte und die Gemeinden und Gemeindeverbände

Das Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005, LGBl.
Nr. 25/2005, gilt auch für die Organe der Gemeinden
und Gemeindeverbände. Es sieht ein umfassendes Dis-
kriminierungs- und Belästigungsverbot in den Fällen
Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Welt-
anschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Orientie-
rung vor. Das Verbot der Diskriminierung gilt insbe-
sondere beim Sozialschutz einschließlich der sozialen
Sicherheit und der Gesundheitsdienste, bei sozialen Ver-
günstigungen, in der Bildung, beim Zugang zu Gütern
und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen, einschließlich Wohnraum und Versorgung
mit diesen Gütern und Dienstleistungen, beim Zugang
zu selbstständiger Erwerbstätigkeit, beim Zugang zu
allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der
Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und
der Umschulung einschließlich der praktischen Berufs-
erfahrung, bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in
einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder
einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten

Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Organisationen.

Das Tiroler Antidiskriminierungsgesetz wurde im
Merkblatt für die Gemeinden Tirols, Mai 2005, einge-
hend besprochen und wird zur Vermeidung weiterer
Wiederholungen auf den zitierten Artikel verwiesen.

Die Landesregierung hat mit Regierungsbeschluss
vom 27. Juni 2006 Maga. Isolde Kafka zur Antidiskrimi-
nierungsbeauftragten und mit Regierungsbeschluss vom
15. August 2006 Maga. Anna Strobl zur stellvertreten-
den Antidiskriminierungsbeauftragten bestellt. 

Die Antidiskriminierungsbeauftragte Maga. Isolde
Kafka ist über die Bezirkshauptmannschaft Landeck, 
A-6500 Landeck, Innstraße 5, 
Tel. 0512/508-5529, Fax 05442/6996-5225, 
E-Mail: isolde.kafka@tirol.gv.at
erreichbar. 
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Die stellvertretende Antidiskriminierungsbeauf-
tragte Maga. Anna Strobl ist über die TILAK, 
A-6020 Innsbruck, Anichstraße 35, 
Tel. 50504-25821 oder -25867, Fax 50504-25836, 
erreichbar.

Ein Informationsfolder zur Antidiskriminierung in
Tirol kann in der Geschäftsstelle der Antidiskriminie-
rungsbeauftragten bestellt werden: 
Frauenreferat des Landes Tirol,
Michael-Gaismair-Straße 1,
6020 Innsbruck,
Tel. 0512/508-3581,
E-Mail: gleichbehandlung@tirol.gv.at

und ist als download unter 
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/
themen/gesellschaft-und-soziales/frauen/
downloads/Folder_Antidiskriminierung.pdf 
verfügbar.

Alle Organe der Gemeinden und Gemeindeverbände
werden auf die Verpflichtung hingewiesen, die Antidis-
kriminierungsbeauftragte bei der Besorgung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen und ihr im erforderlichen Aus-
maß Akteneinsicht zu gewähren und Auskünfte zu er-
teilen, soweit dem keine gesetzliche Verpflichtung zur
Verschwiegenheit entgegensteht.

März 2007 April 2007
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 102,8 103,3

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 113,7 114,2

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 119,7 120,2

Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 156,5 157,2

Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 243,2 244,4

März 2007 April 2007
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 426,8 428,9

Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 543,8 546,5

Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 454,6 548,2

Der Index der Verbraucherpreise 2005 (Basis: Durchschnitt 2005 = 100)
für den Kalendermonat April 2007 beträgt 103,3 (vorläufige Zahl) und
ist somit gegenüber dem Stand für März 2007 um 0,5% gestiegen (März 2007
gegenüber Februar 2007: +0,5%). Gegenüber April 2006 ergibt sich eine
Steigerung um 1,8% (März 2007/2006: +1,8%).
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